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N,„ abonnirt ssck be« I. A. Schi In Bern, und be« "VsO ^ Dai M>o»neme>tt wr 78 ?!>m»»ern oder Mr ein Bler
allen Postämtern. 2 2)- tellahr ist in Bern 4 Sr. und ausser Bern vostirell

^eZeankcn.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dieustag, den i; Jan. i8c>i. Drittes Quartal. »Den 2z Nivose IX.

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück 2,4, das dritte Quartal des

neuen S ch w. Republikaners zu Ende geht,
so sind die Abonnenenlen ersucht, wann sie die Fort-
setzung ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abon-
nement für das vierte Quartal mit 4 Fr. in Bern,
und mit 5 Fr. postfre» ausser Bern, zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folqmder Blätter, von denen noch Exemplare uin beyqcfezrc
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bände, jeder zu « Fr.
Supplement dazu - Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, »Bände, jeder zu s Fr.
Neues rcpublilannches Blatt, l Band, 4 Fr.
Neuer schweizerischer Republikaner Quartal i, z und Z,

jedes zu 4 Fr.
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,

sollen in einigen Suppleuientheften nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup
plcmente gefunden hat. Man pränumcrirt für das erste Heft
mit Z Fr. bey den Herausgebern oder bey Z. A. Ochs.

Vo r den Registern zu obigen Sammlungen find btödahin
drey zu den z BändcmdeS schwetzenschen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des Tagblatt« erschienen: die übn-
gen sollen nachfolgen.

Gesetzgebender Rath.
Gefttzvorschlag vom 8. Januar i8oi, über

den Loskauf der Grund- und Bodenzinse.
Der gesetzgebende Rath, auf den Bericht seiner

staatswirthschastlichen Commißion;
In Erwägung, daß nach den allgemeinen Grundsät-

»en der helverischen Staatsverfassung, und nach dem

buchstäblichen Inhalt des i zten §. derselben, keine ewigen

und unablöslichcn Lasten, Zinse oder Dienstbarbeilen

auf dem Grund und Boden des helvetischen Gebiets

haften können.

In Erwägung aber, daß die Anerkennung dieses

Grundsatzes namentlich auch in Absicht auf die Grund.

und Bodenzinse, die Bestimmung gerechter und billiger
Bedinge nothwendig macht, unter welchen, falls die

Pflichtigen mit den Berechtigten nicht auf andere Weise
sich zu vergleichen für gut finden, künftig der Loskauf
erwähnter Gefälle geschehen soll —

verordnet:
1. Alle und jede ehmals ewige und unablöSliche Grund-

und Bodenzinse in Geld oder Naturalien, sind als
loskänflich erklärt.

2. Alle diejenigen Bürger, welche gegen den Staat oder

gegen Gemeinden, Corporalionc» Stiftungen oder
ctnzoinc Personen dergleichen Grund - lind Boden«

zinSschuldigkeiten abzutragen haben, mögen sich um
den zwanzigfachcn Werth des jährlichen Betrags
derselben, davon loskaufen.

z Für diejenigen Grund, und Bodenzinse, welche bisher

,n Frucht, Wein oder anderen Naturalien entrichtet

worden, soll dieser zwanzigfache Werth nach einem

zehnjährigen Durchschnitte des mittleren Preises er»

wähnter Früchte, bestimmt werden.

Um diesen Durchschnitt zu finden, werden

u. Von den Mitteipreiscn der »4 lezlen, dem Loskauf
unmittelbar vorhergehenden Jahre, die 2 höchsten

und die 2 niedrigsten durchgestrichen, und ftdann
der Durchschnittspreis der >c> übrigbleibenden, als

Grundlage des Loskauft angenommen,
b. Unter den erwähnten >4 Jahren aber sollen nie,

mals mit gezählt werden, die Jahre 1792 bis

und mit -goo, als in welcher Zeit wegen Ausbruch
des Kriegs nnd ander» Umständen, die Früchte,

Weine, und andere Natnralerzeugnisse, in unge,
wohnlich hohen Preisen stunde».

4. Die nach obiger Grundlage bestimmten Loskauft»

summen, können ven nun an jedes Jahr, doch nur

auf die gewohnte Verfallszeit eines Grund- oder



Bodenzinses, abbezahlt werden ; «nd ist der Zins-
Pflichtige gehalten, den Eigenthümer wenigstens 6

Monate vorher, durch förmliche Aufkündigung von
seinem Vorhaben zu benachrichtigen.

?> Dem Zinspflichttgen ist vergönnt, setne Zinsschul-

digkeil cinsweilen auch bloß zur Hälfte, auf den ii>

H 2 bis 4 festgesessen Fuß, loszukaufen.
6, Ehe der Loskauf statt finden kau», müsse» die allen-

falls rückständigen Grund - und Bodenzinfc, so wie
dieselben rechtmäßig zu fodern find, zum Voraus
bezahlt werden.

7. Da wo die Bodenzinsleistungm durch Träger qe-

schahcn, kann nur der ganze Betrag der Trägerey
losgekauft werden.

L. Wohl aber kann .falls mehrere Einzinscr zur glci-
chen Trägere» vorhanden sind, der Eigenthümer
auch alsdann verpflichtet werden, in den Loskauf
einzuwilligen, wen» bloß einzelne derselben, den

gestimmten Abtrag, und zwar des ganzen Grund-
und Vvdcnzinscs auf die in §§. 2 z 4 und 6 be-

stimmte Weise übernehmen wollen ; und soll in die-

scm Fall der Eigenthümer gehalten seyn ihnen feine

Rechte gegen die übrigen Emzinser abzutreten, deren

jcdcm es sodann innnso srcy steht, sich von seiner
besondern Einzinsschuldigkeit, auf den in 2, 4
und 6 genannten Fuß loszukaufen.

9. Dem Grund - oder Bodenzinspflichtigen, der sich

auf mehr beschriebene Weise von seiner Zinsschul-
digkeit vollkommen losgekauft hat, soll der Titel,
auf welchem dieselbe beruhte, wenn solcher abgeson.

dert vorhanden ist, entkräftet herausgegeben oder

wofern ein derley Titel in sogenannten Urbarien und

Zinsrödeln vorhanden wäre, derselbe dort durchge-

strichen, zugleich aber dem Zinspflichligen ein Em-
psangs. und Ledigungsschcin unentgeldlich zugestellt

werden.

10. Diejenigen Grund- oder Bodcnzmle, welche, sey

es nun von dem Staat oder von Gemeinden,Cor-
porationen, Stiftungen oder einzelnen Personen, ir-
gend jemanden, als Theile si'ims Einkommens ange-

wiesen sind, sollen nicht gegen den Nutznießer, son-

der» gegen den Eigenthümer losgekauft werden In
Fällen aber, wo dieser Eigemk üm r cineCvrporation,

Stiftung, oder ein Partikular ist, deren Gefalle

bisher nicht unter der Aufsicht gesetzlich ausgestellter

Behörden verwaltet worden » soll die Loskauftumme
einsweilen in die Hand der Administralionskanimcr
jode» Cantons gelegt, der Ertrag einzig feiner,obge«

dachten Bestimmung gemäß verwendet, und dem

Eigenthümer dafür genaue Rechnung gehalten
werden.

ir. Derjenige, welcher einen so starken Grund - oder

Vodcnzins schuldig wäre, daß er lieber dem Eigen,
thümer das um den Zins verhaftete oder verpfändete

Gut überlassen, als solchen fort entrichte» will, mag
es thun ; doch sollen damit die allenfalls rückständigen

Zinse, nicht getilgt seyn.

i2. Unentgeldlich aufgehoben sind dicienigcn Grund- und

Bodcuzinse, die erweislich für Cvnceßioncn solcher

Vorrechte, welche sich vermöge der Verfassung und

Gesetze abgeschaft befinden.

Wenn aber ein Grund- oder Bodenzins samlhast,
sowohl auf solchen abgeschastcn, ausschließlichen

Vorrechten, als auch nus Liegenschaften, Gebäuden,
oder in Kraft bestehenden Rechten hastet, und also

laut obiger Bestimmung nur theilwcise aufgehoben

ist, so soll, wenn die Partheyen sich nicht in Freund-
lichkeit vergleichen können, die betreffende Vermal-
tungskammcr das Verhältniß zwischen dem bleiben«

den und dem abzuschaffenden Theil des Grundzinses,
nach Maßgabe des annähernden reinen Ertrags des

verlohrnen Rechts und der bcvbehaltmen Besitz»»-

gen, unter Vorbehalt des Rccurses an die Vollzic.
hung bestimmen.

iz. Alle übrigen Grund- und Bodenzinsschuldigkeiten
hingegen sollen, so lange bis sie auf die §§. 2 bis 8

beschriebene Weise losgekauft sind alljährlich zu ih-

rer Verfallzcit entrichtet werden, wie vo» Alters her.

Dem Zinspflichttgen ist jedoch gestattet, seinen Na-

turalzins in Geld zu bezahlen ; wofern er nemlich spä-

testens bis zum z i, März eines Jahrs sich erklärt,
daß er nunmehr seinen Zins künftig bis zum Loskauf
desselben alljährlich um denjenigen Mittelpreis in
Geld zu entrichten Willens sey, den dic Verwallungs»
kammer sden Cantons, zufolge § ;, zur Grundlage
allfälligcr Loskaufe, jedes Jahr festsetze» wird.

In Fällen endlich, wo von den Zinspflichttgen in eine

und dieselbe Trägere» die einen ihre Zinsantheile
bis zum Loskaufe derselben, in Geld, die andern hin«

gegen in Natur zu einrichten wünschen; ist den er-

stern vergönnt, die gesammte Verzinsung der bishc»

rigcn Trägere», auf sich z» n hmen, und dem Ei«

gcnthümer an Geld zu entrichten in der Meynung,
daß sodann die übrigen schuldig seyn sollen, denselben

ihre bisherige Zinsrata 10 lange in Nalur abzuführen,

wie von Alters her, bis entweder auch sie sich zu der
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Geldverzinsung des erstem erkläre, oder der gesetz-

mäßige Loskauserfolgen würde.

Indessen soll jeder Träger ober Emzinser, welcher die

Bezahlung in Geld über sich nehmen würde, seinen

übrigen Mitzinsern, annehmliche Bürgschaft zu leisten

verpflichte! seyn.

14. Durch vorstehendes Gesetz sind alle diejenigen Artikel
des Gesetzes vom 10. Nov. 98 welche den Lvslauf
der Grund- oder Bodenzinse betreffe»/ so wie alle

seither über diesen Gegenstand crgangenen Gesetze/

Décrété und Beschlusse gänzlich zurückgenommen,

15. Gegenwärtiges Gesetz soll gcbcukt/ öffentlich bckant

gemacht, und an gewohnten Orten angeschlagen

werde».

Gesetzgebender Rath, 18. Dec.
Fortsetzung.

(Beschluß des Gutachtens der Crim. Gesctzg. Commißion
über die Straffe verurtheiller Verbrecher, die aus
den Gefängnissen entweichen.

1. Jeder, der während der Dauer seiner gesetzlich

verhängten Einspcrrungs - oder Keltenstraffe ent-

weicht, soll betreffenden Falls, sogleich wieder an
seinen Verhaftsorl zu Ausharrung der ihm aufer.
lcgien Straffe zurückgeführt werten.

2. Der Entwichene soll für seine strafwürdige Entflie.
hung, nach dem Ermessen des Dlstriktsgcrichts >

seines Berhaftungsorts, durch schlechtere Kost en,
gere Einschließung, härtere Arbeit oder schwerere
Kelten gczüchtigcl werden,

;. Würde der Entwichene sich während seiner Flucht,
neuer grösserer Vergehe» als diejenigen, für
die er bereits beurtheilt ist, sich schuldig machen,
so sollen solche von dem behörigcn Richter unter-
sucht und »ach Vorschrift des p.Glichen Gesetzbuchs
bestraft werden.

4, Würde aber der Entwichene sich »euer kleinerer Ver-
gehen schuldig machen, so soll die von daher durch
das richterliche Urtheil auf ihn fallende Straffe,
dem ältern Strafurlhcil Hinzug fügt, folglich die
ältere grössere Straffe um so viel durch die neuen
kleineren Vergehen verschärft oder verlängert werden.

Der ». Art, wird angenommen; der 2te zu näherer
Erdanrung an die Commißion zurückgewiesen, mit An-
erkennung des Grundsatzes: daß die Hauptstraffe der
Einweichung, eine verlängerte GciaNgnißstraffe seyn
soll. Die übrigen Art. werden unter Vorbehalt vcr-
bcsscrter Abfassung angenommen.

Die beyden Gutachten der Polizeycommißion über
eine Klage der Wirthe von Baden gegen ein Weinum-
gelb, bas die dortige Munizipalilät von ihnen fodert,
werben in Berathung genommen. Sie sind folgende:

Gutachten der Majorität.
Die sämtliche» Wirthe und Weinschenken von Ba-

den sandten an Sie, B. Gesetzgeber, eine Bittschrift,
worin sie wünschte» von einer Getränksteller enthoben
zu werden, die die Gcmeindsbürger daselbst mit Wissen
des Ministers des Innern und nachhcriger Ratifikation
des Vollz. Raih, ihnen aufgebürdet haben. Sie ha-
den diesen Gegenstand an die Vollziehung gelangen
lassen, um nähere Auskunft darüber zu ertheilen und
nachher sowohl die Billschrift als die dahin einschla-
gcnve Botschaft des Vollz. Raths, Ihrer Pvlizrycom»
nußion zu näherer Untersuchung überwiese».

Die Commißion hat sich in ihren Meynungen ge,
theilt »üb die Mawrilät dar die Ehre, Ihrer Weisheit
den Hergang der Sache sowohl als das Resultat ihrer
Berathungen vorzulegen.

Vor der Vereinigung Hclvetiens bezog gleich andern
Orten auch Bade» zur Bestreitung der Lokaiausgaben
das llmgeld. Der Staat zog dieses Recht an sich,
und nur die wiederholten drückenden Gemeindsanlage»,
welche überall durch die Miütärbedürsnisse nothwendig
gemacht wurden, erregten bey der Munizivalität den

Wunsch, diese Hilfsquelle wieder zu eröffnen. Sie
befragte darüber den Minister des Iimcrn, und ans
seine Genehmigung versammelte die Munizipalität ihre
Mitbürger und trug ihnen ihre Absichten vor. Die
Generalversammlung beschloß trotz der eingelegten Pro«
testalion der Wirthe und Weinschenken, eine Gcmeinds-
geträuksleuer von 4 p. Ct., neben dem was der Staat'
bezieht, auf das Ausschenken zu legen; und auf Vor.
I.gung dieses Gemcindsbeschlusses ratifieirte der Voll»'
ziehungsralh denselben.

Die Gründe, welche die Vollziehung zu dieser R»»'
tisikaiion bewogen haben, bernffen sich auf eine Befug-
niß, kraft welcher die Generalversammlungen der Ak-iv»'
burger bevollmächtigt wollen gefunden werden, eben'

sowohl indirekte als direkte Gemeindsausiagen einführen'
zu können.

Einen andern Grund meldet uns die Botschaft, da'
sie sagt: der Vollz. Rath stand um so weniger'an,>
diese ihm zur Ratifikation vorgelegte Verfügung zu ge»°

nehmigcn, da vermittelst derselben die gesamte Getränk-
abgäbe nur wieber auf den ehemaligen Fuß von 8 v. Ct.-
gebracht und von Leim» der Wirthe in dem'
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kleinen beym Ausschenken gebrauchten Maaße, des-

sen Unterschied von dem beym Einkaufe gewöhnt,-
chen, immer noch n p. Ct. und gar i e P. Ct. be-

trägt, ein mehr als hinlänglicher Ersatz gefunden wird,
und daß nur der Consument diese Abgabe entrichte,
nie der Wirth. Dieses sind die Beweggründe der

Vollziehung, diese Getränksteuer zu bewilligen, obschon

sie in der ncmlichci, Botschaft erklärt, daß das Um-

geld, wie es m der ehemaligen Ordnung der Dinge
bezogen worden, mit den Grundsätzen unsrer Verfassung
unverträglich sey.

So sehr die Majorität Ihrer Polizeycommißion sich

mit der Verfügung der Vollziehung einzuverstehen

wünschte, so kann sie doch auö folgenden Gründen

nicht'einstimmen, und zwar
1) Weil das Gesetz vom 15. Hornung 1799 deutlich

vorschreibt, daß alle Einwohner der Gemeinde ohne

Unterschied, nach Verhältniß ihres Vermögens beytra-

gen sollen, die Ausgabe» zu bestreiken, welche durch

die gewohnten Gemeindscinkünfte nicht möge» be-

stritten werden. So lange dieses Gesetz nicht zurück,

genommen ist, kann nie eme Classe von Bürgern allein

angehalten werden, besondere Gemcindssteurcn zu tragen.
2) Das Gesetz vom 25. April! ,800 überträgt zwar

der Vollziehung bey waltenden Streitigkeiten über Ge-

mcindsanlagen zu entscheiden. Allein auch dieses Gesetz

bindet die Entscheidung der Vollziehung und wies sie

auf das Gesetz von Hornung zurück.

(Die Forts, folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
An das helvetische Publikum.

Eine Edictalcication des Cautoiisgerichts in Luzern

vom Nov. -Zoo, welche in die öffentlichen Blätter)
eingerückt ist, und mich unter Androhung weiterer ge.

nchllicher Verfolgungen auffordert, einem Urtheil die-

ses Gerichts genug zu thun, welches mich auf eine

Injurienklage der luzernerschen VenvalrungSkammer,

zu einer offengerichtliche» Genugihuung gegen dieselbe

verfällt, hat, nöthiget mich nun, diesem Gericht eben-

falls förmlich und offenkundig zu erkläre».

Daß der Unterzeichnete der Aufforderung zur per-

söulicher Stellung kein Genüge thun werde, weil diese

Forderung ungereimt und unbefugt, weil das Urtheil

selbst der gesetzlichen Ordnung und Vorschrift zuwider,

und so wie das bisherige Benehmen des Gerichts und

der Kläger in dieser Sache, der magistralischen Würde

und Anstand entgegen ist, und daß daher der Unter-

zeichnete mm öffentlich gegen dieses Urtheil protestiert
und sich deßwegen, seinem Recht gemäß, zur cinstive,,

ligcn freywilligen Verbannung aus seinem Vatcrlruite
erklärt, bis die vorhabende und dringlichuölhige V».
änderung der Staatsordnung und der Organisation
der Gerichtshöfe in Helvetian, es ihm erlauben wich,

seine Rechte gegen dieses Urtheil und die rohen Urhà
desselben, vor einem Gerichtshof ausfindig zu mache»,

dessen Mitglieder mit ihrem Amt Achtung für ihn

Wicht und Bekanntschaft mit der gesetzlichen Ordnmz
verbinden.

Ich werde indessen das Publikum nächstens d»rch

eine, mit den Prozeßakten begleitete, Darstellung die-

scs Injurwnhandels (der nun bald 2 Jahre vor dm

Gerichten schwebt, und schon durch seinen Namen und

durch diese Dauer, ein Vorwurf für den Verstand und

die Humanität der öffentlichen Stell« wird, die den-

selben angefangen hat in den Stand setzen, selbst in

dieser Sache zu urtheilen. Eine kurze Erzählung d«

Veranlassung und des Ganges dieses Rechtsh^ndels ist

vorläufig in den Stücken 19;, 194 und 19; des N.

Schweiz. Republikaners eingerückt.

Zürich am 12. Dec. i8o->.

David Vogel, Architck!'

Avertissement.
Da der unterm 26. Wintermonal lezlhin durch di!

öffentlichen Blätter percmptorisch citierte Architekt Da-

vld Vogel von Zürich, welcher der allhiesigen Vcrwal-

tungskammer für die ihr gemachte chreurührifche Zn>

läge, die schuldige Genugthuung und erkennte Adbiile

zu thun, sich bisanhin immer geweigert, am Rechten

nicht erschienen: so werden von Seite des Cantoiisgc>
^

richts Luzern alle Ereculionsgewalten der helvetische»

Republik ersucht, aus besagten David Vogel (deß» >

Signalement hiennten beygeft gt ist ein wachsames

Auge halten, und ihn auf Betreten gesanglich eiià
fern zu lassen.

Signalement.
David Vogel, gebürtig von Zürich, ungefähr 6»

Jahre alt, gewesener Baumeister vom Eteinwerk, t

Schuh 2 Zoll hoch, besessen zusammengestoßenen

pers, hat graue Augen, grosse gebogne Na>è, startt

weißgraue Augbrauncn, grossen alisgeworfenen M»à
rundes Kinn, graue Haare, geht vorciugebogcn daher,

und hinkt ein wenig. — Luzern, Freyrags den 1? D"'
Aus Austrag des Canconsgerichls,

Die Gerichtfchreiberep.


	Gesetzgebender Rath

